
IVUtteilung nach § 5 Abs. 1 ThürBefeildokG über angehörte Stellen außerhalb der Landesverwaltung zum Gesetzentwurf
eines Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022

§ 5 Abs. 1 ThürBeteildokG: ' • .

In der Beteifigtenlransparenzdokumenlalion sind folgende fnformalionen zu vermerken:
1. die Namen der natürlichen und Juristischen Personen unter Angabe Ihrer Organisatlonsform,
2. die Geschsftsadresse juristischer Pefsonen sowie die Geschäfts- oder Dienstadresse naturficher Personen; Wohnadressen natürlicher Personen werden nur verlangt, wenn

keine andere Adresse vorliegt, und werden nicht veroffenliitht, - '
3, Schwerpunkt der inhaltlichen oder bsrufllchen TatEgkeiE der natürlichen oder juristEschen Personen,
4. Zusammenfassung der wesentlichen Snhalte des Beitrags zum jeweiligen Gesetzgebungsverfahren,
5. Für den Faii einer Eigeninilialive der nalürlichen oder juristischen Person Angaben zu Antass, Form und Inhalt der Eigeniniüative,
G. beteiligte Anwaitskanzlalen haben ihren Auftraggeber zu banennsn. - ' .

Mit Angabe der Informationen nach den Nummern 1 bis 6 haben die Beteiligten zu erRiären, ob sie ihre Zustimmung ~ .
zur Veröffentjichung ihrer Beiträge im Rahmen des GesetzgebungsvBrfahrens geben; auch bei NichtverörtenEiichung .
der Beitrage mangels Zustimmung werden die Informationen entspreaherTd den Nummern 1 bis 6 als verpflichtende
Mindestinformattonen veröffentRcht. -

Die Angaben geben die von den Beteiligten übermittelten Informationen wieder. Eine Gewähr für deren Richtigkeit kann von der Landesregierung
nicht übernommen werden. - - - .

Name und ggf. Organisationsform gem. Zl 1:
Thüringer Rechnungshof
Oberste Landesbehörde

Adresse gern. Zi. 2:
Burgstraße 1
07407 Rudolstadt

Tätigkeit gem. Zi. 3:
Fmanzkontrolfe

Zusammenfassung des Inhaltes gem. Zi. 4:
Der Thüringer Rechnungshof nimmt den Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 zur Kenntnis.

Die Zustimmung zur Veröffentlichung des gesamten Beitrags gern. § 5 Abs. 1 S.2 Em Internet:

S wird erteilt. • • ' , . D wird nichE erteilt. (Zutreffendes bitte ankreuzen)


